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Steuer-AHV-Deal: Gewinner und Verlierer
                                                                          Antworten auf  die wichtigsten Fragen zur Abstimmung vom 19. Mai

Für die Stimmberechtigten ist es nicht leicht, 
vor der Abstimmung über die Steuer-AHV- 
Vorlage die Fakten von den Meinungen zu  
trennen. Der K-Tipp sagt, wer von einem Ja 
profitiert und wer verliert.

1. Für wen sinken bei 
einem Ja die Steuern?
Die Unternehmen werden 
ab dem Jahr 2020 weniger 
Steuern zahlen müssen, weil 
der Steuersatz sinkt. Der 
Bundesrat schätzt die Min-
dereinnahmen auf rund  
2 Milliarden Franken –  
600 Millionen für die Bun-
deskasse und 1,4 Milliar-
den für die Kantone.

2. Wer bekommt  
diese Mindereinahmen 
zu spüren?
Das ist noch ungewiss. In 
den letzten Jahren zeigte 
sich aber: Sinkende Firmen-
steuern führten in verschie-
denen Kantonen zu weni-
ger Prämienverbilligung bei 
der Krankenkasse, höheren 
Gebühren, Kürzungen bei 
den Steuerabzügen etc. 
(K-Tipp 8/2019).

3. Profitieren nur  
Unternehmen von  
dieser Steuervorlage?
Ja. Der Bundesrat hofft, 
dass die tieferen Steuersät-
ze mehr ausländische Fir-
men in die Schweiz locken. 
Nur: Es gibt viele Staaten 
mit noch tieferen Steuern. 
Im Abstimmungsbüchlein 
steht: «Die geschätzten 
kurzfristigen Minderein-
nahmen dürften mit der 
Zeit ganz oder teilweise aus-
geglichen werden. Es könn-
ten sogar Mehreinnahmen 
gegenüber heute resultie-

ren.» Doch selbst das Eid-
genössische Finanzdeparte-
ment lässt auf seiner Inter-
netseite durchblicken, dass 
Aussagen über die Folgen 
der Steuerreform letztlich 
spekulativ sind. 

So schreibt das Finanz-
departement: «Die Schät-
zung der langfristigen fi-
nanziellen Auswirkungen 
der Steuermassnahmen ist 
naturgemäss mit grossen 
Unsicherheiten verbunden. 
Es  müssen beispielsweise 
Annahmen bezüglich des 
Verhaltens der Unterneh-
men oder der Entwicklun-
gen im Ausland getroffen 
werden.» 

4. Für wen steigen bei 
einem Ja die Steuern?
Für die Inhaber von klei-
nen und mittleren Unter-
nehmen. Wer über 10 Pro-
zent an einem Unterneh-
men besitzt, muss künftig 
mehr Steuern auf die Divi-
denden bezahlen – sowohl 
beim Bund wie bei den 
Kantonen. 

5. Alle AHV- 
pflichtigen Arbeit-
geber, An gestellten,  
Selbständigen und 
Nichterwerbstätigen 
müssen bei einem  
Ja mehr AHV-Beiträge 
bezahlen. Wie viel 
macht das aus?

Für Angestellte steigt der 
AHV-Lohnabzug um 0,15 

Prozent. Das macht bei 
 einem Jahreslohn von 
80 000 Franken 120 Fran-
ken aus. Die Arbeitgeber 
müssen die gleiche Mehr-
prämie zahlen, Selbständi-
ge in der Regel knapp das 
Doppelte. Für Nichter-
werbstätige steigen die 
AHV-Kosten pro Jahr zwi-
schen 13 und 650 Franken. 

Wichtig: Trotz der höhe-
ren Beiträge bleiben die 
Leistungen der AHV aber 
gleich. Sprich: Die  Rentner 
bekommen später nicht 
entsprechend mehr Geld. 

6. Höhere Prämien 
ohne höhere Renten – 
hat die AHV zu wenig 
Geld?
Nein. In den letzten Jahr-
zehnten ist das Vermögen 
der AHV stets gestiegen, 
weil die Einzahlungen hö-
her waren als die Renten-
bezüge. Per Ende 2017 be-
trug das so gesammelte 
überschüssige Kapital fast 
46 Milliarden Franken. Es 
hatte sich innert 15 Jahren 
fast verdoppelt. 

Seit 2014 nimmt die 
AHV zwar weniger an Bei-
trägen ein, als sie für Ren-
ten ausgibt. Dieses Minus 
konnte sie jedoch in der Re-
gel über gute Anlageer träge 
kompensieren. 

Letztes Jahr gelang ihr das 
nicht. Per Stichtag 31. De-
zember 2018 verbuchte die 
AHV einen Verlust auf den 
Anlagen von 1,2 Milliarden 
Franken. Nur: Dieser Ver-
lust wurde in den ersten 
drei Monaten des laufen-
den Jahres schon wieder 
wettgemacht. Laut dem 
AHV-Fonds betrug der Ge-

KURZ UND BÜNDIG

Salt

Knausrige Garantieleistung 

Die gesetzliche Garantie beim 
Kauf eines Geräts dauert zwei 
Jahre. Doch das Telecom-
unternehmen Salt tut sich da-
mit schwer. Das musste eine 
K-Tipp-Leserin aus Cham ZG 
erfahren: Sie kaufte Ende 
2017 bei Salt ein iPhone X für 
840 Franken. Bereits nach 
 etwa einem Jahr gab das 
Smartphone den Geist auf. 
Der Akku liess sich von einem 
Tag auf den anderen nicht mehr aufladen. Die 
Frau ging mit dem defekten Gerät in eine Salt- 
Filiale und wollte es auf Garantie reparieren oder 
austauschen lassen. Laut Kaufvertrag gilt bei 
Salt die gesetzliche Garantie von zwei Jahren 
sowie die einjährige Herstellergarantie.

Trotzdem erhielt die Leserin zuerst eine Ab-
sage: Die Herstellergarantie von Apple sei Ende 
2018 abgelaufen. Die Leserin reklamierte und 
verwies auf die zweijährige Garantiefrist. Ver-
geblich. Erst auf Nachfrage des K-Tipp war Salt 
bereit, das Gerät zu reparieren: Laut Sprecherin 
Viola Lebel hält sich Salt an die gesetz liche 
 Gewährleistungspflicht von zwei Jahren. (bw)

DEUTSCH UND DEUTLICH

Freiwillige
Für den Tierschutzbund Basel «sind freiwillige 
Helfer eine wichtige Stütze». Die Jazz-Nights in 
Langnau i. E. «könnten ohne die freiwilligen 
 Helfer nicht durchgeführt werden». Das Berner 
Inselspital sucht «freiwillige Mitarbeiter, die sich 
sinnvoll engagieren». Für Veranstaltungen im 
 Engadin GR gibt es sogar die Website mit dem 
rätoromanischen Namen Voluntari.ch. Und die 
«Aargauer Zeitung» berichtete seinerzeit dar-
über, dass «Volunteers in Südkorea» bei den 
Olympischen Spielen mitgeholfen hätten. Zum 
Glück «Volunteers» und nicht etwa Zwangs-
arbeiter, möchte man fast sagen.

In allen fünf Fällen sind natürlich ehrenamt-
liche Helfer gemeint. Denn in Langnau gibt es 
nur Gratis-Eintritte und Verpflegungs-Gut-
scheine. Im Inselspital wird die Arbeit «kostenlos 
geleistet». Richtig müsste also von Gratis-
arbeitern und von Gratisarbeit die Rede sein. 
Dass diese Arbeit freiwillig ist und keine Skla-
venarbeit, dürfte selbstverständlich sein.  (mdb)
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winn 1,6 Milliarden Fran-
ken («Saldo» 8/2019). 

7. Im Abstimmungs-
büchlein steht, dass 
sich die Situation der 
AHV mit der Pensio-
nierung der geburten-
starken Jahrgänge der  
Babyboomgeneration 
und mit der steigenden 
Lebenserwartung 
rasch verschärfen 
wird. Stimmt das? 

Die AHV besitzt nur des-
halb ein so grosses Vermö 

gen, weil die Babyboomer 
während ihres Erwerbs-
lebens mehr einzahlten, als 
die Rentner bezogen. In den 
nächsten rund zwölf Jahren 
wird sich das Blatt wenden. 
Das gesammelte Kapital 
wird aber gemäss den meis-
ten Prognosen mindestens 
bis 2030 reichen. Ab dann 
wird eine neue Generation 
von Babyboomern erwerbs-
tätig und Beiträge in die 
AHV einzahlen. 2016 und 
2017 kamen in der Schweiz 
je über 87 000 Kinder zur 

Welt – und damit so viele 
wie letztmals im Jahr 1973.

Wie sich die Lebenser-
wartung künftig entwickelt, 
weiss letztlich niemand. 
Tatsache ist, dass die Le-
benserwartung der 65-jäh-
rigen Frauen und Männer 
gemäss den aktuellsten Zah-
len des Bundesamts für Sta-
tistik seit einigen Jahren 
schwankt. Von 2016 auf 
2017 sank sie für beide Ge-
schlechter sogar um 0,1 Jah-
re. Bei den Zahlen des Bun-
desamts handelt es sich aber 

um Prognosen und Hoch-
rechnungen, nicht um Fak-
ten. So publizierte es Ende 
April neuste Zahlen. Dar-
aus geht hervor, dass der 
Bund bereits heute zu wis-
sen vorgibt,  dass 15 Pro-
zent der 2017 geborenen 
Knaben und 26 Prozent der 
Mädchen mehr als 100 Jah-
re alt werden. 

Der K-Tipp hat gestützt 
auf die AHV-Zahlen der 
Jahre 1990 bis 2017 die tat-
sächliche Lebenserwartung 
von Rentnern ausgewertet. 

Dazu wurde das Durch-
schnittsalter beim Tod be-
rechnet. Ergebnis: Die An-
zahl Jahre, in denen die 
AHV Renten bezahlen 
musste, stagniert seit sieben 
Jahren. Und die effektive 
Lebenserwartung im Ren-
tenalter ist ein bis drei  Jahre 
tiefer als die offizielle Zahl  
des Bundesamts (K-Tipp 
15/2018). 

8. Bei einem Ja zur 
Vorlage würde laut 
dem Abstimmungs-
büchlein auch die  
Bundeskasse pro Jahr 
800 Millionen mehr  
in die AHV zahlen. 
Stimmt das?

Ja. Was das Abstimmungs-
büchlein aber verschweigt: 
500 dieser 800 Bundesmil-
lionen stammen aus dem 
Demografieprozent, das 
schon seit 1999 jährlich in 
die AHV fliessen müsste. 
Der Bund will damit etwas 
umsetzen, das er eigentlich 
schon seit 20 Jahren tun 
müsste. 

Das Demografieprozent 
geht auf eine Volksabstim-
mung im Jahr 1993 zurück. 
Die Stimmbürger hiessen 
damals eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um einen 
Prozentpunkt gut. Das 
Geld müsste laut Bundes-
verfassung voll und ganz der 
AHV zukommen. Dennoch 
beschloss die Mehrheit des 
Parlaments 1999, 17 Pro-
zent davon in die Bundes-
kasse statt in die AHV 
fliessen zu lassen. Bis  heute 
sind der AHV aus diesem 
Grund über 8 Milliarden 
Franken entgangen.

(gs, res.)

«Pluspunkte» oder «Bschiss»: Plakate des befürwortenden Komitees von bürgerlichen Politikern und 
Wirtschaftsvertetern (links) sowie des links-grünen gegnerischen Komitees 


